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INSTRUKTION VON STADT UND AMT ZUG AUF DIE ERNEUERUNG DES BUNDES¬

SCHWURES MIT DEM WALLIS IN LUZERN [VOM 12 . JUNI 1645]
EA V 2, 1349 - 1350

Gesandte : Beat II . Zurlauben , Ammann; [Wilhelm ] Heinrich , Ammann;
[Christian ] Schön , Landvogt



[1 . ] Die Gesandten können dem Wallis - sofern notwendig - das

Zugeständnis machen , den Bundesschwur nurmehr alle 20 Jahre
im Lande leisten zu müssen.

[2 . ] Was das noch immer hängige Thurgauergeschäft angehe , wäre

es wohl das beste , man würde es den "Sätzen " zur Beurtei¬

lung überlassen und den Thurgau aufteilen . Von dieser Ab¬

sicht sollen Freiburg und Solothurn in Kenntnis gesetzt
werden.

[3 . ] In der Gesandtschaft an den Papst [ Innozenz X . ] begehre man
wie andere Orte vertreten zu sein.

Landschreiber [Adam ] Signer

1) vgl . EA V 2, 1350 a

Original
AH 9 , 348 - 349 - Blatt 349 r  leer
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